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Betreff: Entwürfe von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, zum 

Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 und 

zum Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz; Stellungnahme 

Zu Zl. 12. 690/3-III/A/2/98 vom 2. Februar 1998 

Zu den im Betreff genannten Entwürfen von Schulgesetznovellen 

wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

I. Zum Entwurf einer Novelle zum Schulorganisationsgesetz: 

Zu Z. 4 (§ 11): 

Im Abs. 2 sollte es statt "eine Vorschulstufe" besser "die Vor

schulstufe" lauten. 

Der zweite Halbsatz gehört systematisch nicht zum "Aufbau der 

Volksschule", er ist darüber hinaus auch entbehrlich, weil die 

getrennte bzw. gemeinsame Führung der Grundstufe I richtiger

weise ohnehin im § 12 Abs. 2 geregelt ist. 

Zu Z. 5 (§ 12): 

Zu dieser Bestimmung wird grundsätzlich bemerkt, daß eine ge

meinsame Führung von Vorschulstufe sowie erster und zweiter 

Schulstufe als ein pädagogischer Rückschritt betrachtet wird. In 
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Tirol müssen leider nicht wenige Schulen auf Grund der geringen 

Schülerzahlen als niederorganisierte Volksschulen mit Abtei

lungsunterricht geführt werden. Es bestand daher von j e her das 

Anliegen, bei ausreichenden Schülerzahlen die Volksschule so zu 

führen, daß die j eweilige Schulstufe auch einer Klasse ent

spricht. Es sollte daher nur die Möglichkeit bestehen, die Vor

schulstufe und die erste Schulstufe gemeinsam zu führen. 

Um darüber hinaus im Abs. 2 das sonst im Schulorganisationsge

setz ungebräuchliche Wort "organisieren" zu vermeiden, könnte 

der Abs. 2 wie folgt lauten: 

"(2) Die Grundschule ist in der Grundstufe I 

1. mit getrenntem Angebot von Vorschulstufe (bei Bedarf) 

sowie 1. Schulstufe oder 

2. gemeinsam mit den in Z. 1 genannten Schulstufen der Grund 

stufe I zu führen. " 

Gerade im Hinblick darauf, daß vermehrt und relativ rasch Ent

scheidungen nach Abs. 2 zu fällen sein werden, scheint eine kol

legiale Beschlußfassung als viel zu schwerfällig und nicht ange

messen. Im Abs. 3 sollte daher eine Entscheidung durch die Kol

legien nicht vorgesehen werden. 

Zu Z. 6 (§ 13 Ahs. 1): 

Der Entwurf geht laut den Erläuterungen offensichtlich davon 

aus, daß mit dem in den Stellenplanrichtlinien derzeit vorgese

henen Teiler 12 für Kinder der Vorschulstufe auch weiterhin das 

Auslangen gefunden werden soll. Durch diesen geringen Teiler er

gibt sich ein zusätzliches Stundenausmaß von 0, 63 Wochenstunden 

pro Kind. Es ist nicht erkennbar, wie mit diesem geringfügigen 

zusätzlichen Wochenstundenausmaß für einzelne nicht schulreife 

Kinder der Einsatz zusätzlicher Lehrer abgedeckt werden soll. 

Davon abgesehen wir es vermutlich notwendig sein, besonders 

große Klassen mit Schulanfängern mit einem oder mehreren nicht 

schulreifen Kindern zu teilen, auch wenn die Klassenschüler

höchst zahl von 30 nicht überschritten wird. 
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Die Mehrkosten für diese Maßnahmen wären j edenfalls in die Er

läuterungen aufzunehmen. 

Zu Z. 7 (§ 14 Abs. 2): 

Diese Bestimmung ist für eine Grundsatzbestimmung überdetermi

niert. Im übrigen wäre dieser Bestimmung durch eine Herabsetzung 

des Schlüssels für Schüler der Vorschulstufe in den Stellenplan

richtlinien Rechnung zu tragen. 

Zu Z. 8 (§ 15 Ahs. 2): 

Die neue Bezeichnung "Leistungsniveau" würde die bereits j etzt 

vorhandene Begriffsvielfalt im Zusammenhang mit dem leistungs

differenzierten Unterricht noch vergrößern, zumal in anderen 

Rechtsvorschriften nach wie vor von "Leistungsgruppen" die Rede 

ist. 

Zu Z. 9 (§ 16 Abs. 2): 

Im zweiten Satz des Abs. 2 muß an die Stelle der Wendung "der 

höchsten Leistungsgruppe" richtigerweise die Wendung "des höch

sten Leistungsniveaus" treten. 

Zu Z. 11 (§ 24): 

Das "Berufsvorbereitungsj ahr" , wie es in den Erläuterungen be

schrieben ist, wird für sehr sinnvoll gehalten. Allerdings kann 

den Erläuterungen im Abschnitt "Kosten" nicht gefolgt werden. 

Gerade im Hinblick auf die Regelung des § 32 Abs. 2 des Schulun

terrichtsgesetzes und im Hinblick auf die Schwierigkeiten der 

Einbindung in den Arbeitsmarkt sollte von diesem Berufsvorberei

tungsj ahr doch in einem nennenswerten Ausmaß Gebrauch gemacht 

werden. In diesem Zusammenhang ist die Feststellung, daß dieses 

Berufsvorbereitungsj ahr "zu keinen oder zu vernachlässigbaren 

Mehrkosten führen wird", nicht nachvollziehbar. 

Zu Z. 15 (§ 119 Abs. 7): 

Statt "der dritter Satz" müßte es "der dritte Satz" lauten. 
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11. Zum Entwurf einer Novelle zum Schulunterrichtsgesetz: 

Zu Z. 2 (§ 18 Ahs. 2): 

Im Hinblick auf die geplante Neuorganisation der Schuleingangs

phase und unter Bedachtnahme auf die qualifizierte Mehrheit im 

schulautonomen Gremium wird der Variante 2 der Vorzug gegeben. 

Allerdings wird angeregt, daß die Entscheidung ausschließlich 

durch das Schul forum und nicht auch durch das Klassenforum er

folgen soll, weil das pädagogische Gesamtkonzept einer Schule 

dadurch unterlaufen werden könnte. 

Zu Z. 3 (§ 25 Ahs. 4a): 

Statt "§ 25" müßte es richtig "§ 25 Abs. 2" lauten. 

111. Zum Entwurf einer Novelle zum Schulpflichtgesetz 19 85: 

Zu Z. 5 (§ 7 Ahs. 8): 

Der Inhalt des derzeitigen § 7 Abs. 2 wird nunmehr in den neuen 

Abs. 2b des § 6 verlagert. Daher müßte statt des Verweises auf 

Abs. 2 im Klammerausdruck ein Verweis auf diese neue Bestimmung 

erfolgen, wobei der Abs. 2 des § 7 zu entfallen hätte. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der 

Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Arnold 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

iOittltJUU 

Für die Landesregierung: 

Dr. Arnold 

Landesamtsdirektor 
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